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Anlage 1

Vorlage des Erweiterten EvangelischenOberkirchenrats
GI die

Landessynode der Vereinigten Evangelisch - Protestantischen Landeskirche Badens
im Ap

( Az . 35/102

ril 1933 .

Die Einführung einer neuen Hirchengeschichte betr .

Der Erweiferte Evang . Oberkirchenräf legt
der Landessynode den àus der Anlage ersicht -
lichen Entwurf einer „ Kirchengeschichfe für den
evangelischen Religionsunferricht an den Volks -
schulen im Bereich der Vereinigten Evangelisch -
Protestantischen Landeskirche Badens “ nebsf
einer Begründung vor . Der Erweiferfe Evang .
Oberkirchenrat bittef die Landessynode um fol -
gende Entschließung :

„ Die Landessynode genehmigt gemäb
§ 106 KV, daß ansfelle der jefzt im Schul -

unterricht verwendefen „ Kurze Geschichfe
der christlichen Kirche für den evangelischen
Religionsunterricht in Baden “ Lahr , Druck
und Verlag von J. H. Geiger ) mit soforfiger
Wirkung die vorgelegte „Kirchengeschichfe
für den evangelischen Religionsuntferricht an
den Volksschulen im Bereich der Vereinigten
Evangelisch - Profesfanfischen Landeskirche Ba -
dens “ ( Karlsruhe , Evang . Prebverband für Ba -
den , 1955 ) im evangelischen Religionsunter -
richt der Volksschulen zur Einführung kommt . “

Begründung :

Als Begründung dieser Vorlage geben wir
folgenden Ueberblick über die Enfstehung und
Behandlung des vorgelegten Entwurfs :

Die heufe noch offiziell im Gebrauch befind -
liche „ Kurze Kirchengeschichfe “ für die Ober -
klassen der Volksschule stammt aus der Feder
des Pfarrers und nachmaligen Oberkirchenrats
Rapp . Sie wurde von der Generalsynode des
Jahres 1909 berafen und gutgeheißen , wWorauf sie
1910 durch Entschließung des Großherzogs ein -
geführt wurde . Nach dem ersten Welfkrieg
wurde sie durch Neubearbeitung der Schluß -
kapitel den veränderten Verhälfnissen angepaßt .
In dieser Form dienfe sie dem Unterricht , bis die
letzte Auflage 1044 vergriffen war . Von einer
Neuauflage wurde nach 1945 abgesehen , da Ein -
mütigkeit darüber bestand , daß ein unveränder -
ter Neudruck nicht mehr in Frage kommen
könne .

Als nach Ueberwindung der Papier - und

Druckschwierigkeiten die Herausgabe neuer
Lehrbücher möglich geworden war , beschloß
der Evang . Oberkirchenraf , nach der Neubear -
beitung der Biblischen Geschichte und des Ge -
sangbuchs auch die Kirchengeschichfe neu her -
auszugeben . Die Frage , ob ein gleicharfiges
Lehrbuch einer anderen Gliedkirche der EKD
von uns übernommen werden kann , istf zu ver —
neinen . Es bestehf unter den Fachleufen auf die -

sem Gebiet die einhellige Meinung , daß ein Kir -
chengeschichfsbuch der Volksschule von der Re -
formafionszeit an einen dusgeprägften Heimat -
charakter fragen muß , damif es die Kinder in
ihre Kirche einführen kann . Auf Beschluß des
Evang . Oberkirchenrafs wurde Professor D. Frei -
herr von Campenhausen im Januar 1949 gebeten ,
ein Büchlein für den Kirchengeschichtsunfer -
richt an den Volksschulen zu schreiben , da er
der aàm längsten in Heidelberg wirkende Kir -
chenhisforiker ist . Er lehnfe ab . Daraufhin wurde
Professor D. Heinrich Bornkamm im Februar E
gebeten . Er lehnte ebenfalls ab . Der Evang .
Oberkirchenratf frug sich nunmehr , wer unter
den badischen Pfarrern über die notwendigen
historischen Kenntnisse verfüge und auf eine
längere Unterrichtspraxis zurückschauen könne .
Er glaubte , daß diese Voraussetzungen bei Kir -
chenraf Kobe in Knielingen erfüllf seien , der
schon Arbeiten beim Verein für badische Kir⸗
chengeschichte veröffenflicht hatte und von
dem man wußfe , daß er gute Kennfnisse der Bà -
dischen Kirchengeschichte besaß . Auch hatfe
er 40 Jahre an der Volksschule unterrichfef und
als Dekan zahlreiche Religionsprüfungen durch -
geführt . Er wurde Ende Februar 1949 angefragt ,
lehnte jedoch ab . Bei seiner großen Gemeinde -
arbeif sei es ihm nichf möglich , diese Aufgabe
durchzuführen . Nach Ostern 1949 ftrat Kirchen -
rat Kobe in den Ruhesfand . Daraufhin wurde er
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Nachdem der Entwurf so begufachfef war ,
Wurde beschlossen , daß der Evang . Preßverband
das Buch in seinen Verlag übernehmen solle .
Der Preßverband erklärfe sich dazu bereit .

Gleichzeifig wurde auf Anregung des Kafeche -
tischen Amtes eine Illustrafion gqu Selteik en , falls
sie das Buch nichf wresenflich verfeuere . Der
Entwurf würde diesen Richflinien entsprechend
illustriert und gedruckt .
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Am 12. Februar 1953 beriet der Erweiferfe
Evang. Oberkirchenrat den überarbeitefen Ent -
Wurf , brachte auch einige Renderungen an und
fabte den eingangs mitgeteilten Beschluß . Damif
etwaige , von der Synode gewünschte Aende -
rungen nicht zu kostspielig werden , gehf der
Entwurf den Synodalen in Fahnenabzügen zu .
Es ist bei der Beurteilung der Vorlage deshalb
zu bedenken , daß der endgültige Druck auf bes -
serem Papier sauberer wird und daß insbeson -
dere die Bilder klarer werden . Im fertigen Buch
erscheinen sie an den entsprechenden Stellen
des Textes . Als Format isf die Gröhe der Bibli -
schen Geschichte „ Schild des Glaubens “ Vorge -
sehen . Der Umfeng wird 12 Bogen 216 Seifen
nicht überschreifen .

Wir sind überzeugt , daß das Buch in der vor -
liegenden Form in Schule und Familie einen 9e -
segnefen Dienstf tun kann . Es stellf den W' eg , den
Christus mit seiner Kirche durch die Zeifen ging ,
schlicht und anschaulich dar . Daraus erwächst
der Christenheif Klarheit und Trost für ihre Zu -
kunft . Der Stoff ist für die Volksschule zu um -
fangreich . Die in den Lehrplan aufzunehmenden
Stücke sind durch Sternchen zu kennzeichnen .
Der Umfang des Buches ist aber zum Versfändnis
des Weges der Kirche notwendig .

Daß auch dieser Entwurf nicht alle Wünsche
erfüllt , ist uns klar . Welches Buch dieser Arf
könnte das ? Die Anschauung über die Stoffaus -
wahl , über die Artf der Darstellung und des Stiles
sind so verschieden , wie wir Menschen sind . Da
wWir uns nichf denken können , daß eine Kirchen -
geschichfe für den Gebrauch in der Volksschule
geschrieben werden kann , die allgemeine Zu -
stimmung ohne Kritik findet , bitten wir die Sy -
node , dem Entwurf in der vorgelegten Weise zu -
zustimmen .





Anlage 2

Vorlage des Erweiterten Evangelischen Oberkirchenrats
an die

Landessynode der Vereinigten Evangelisch - protestantischen Landeskirche Badens
im April 1953 .

Entwurf eines kirchlichen Gesetzes .

(Nuz. 100 )

Die Vereinigung der Evangelischen Eirchengemeinden Boxberg und Wölchingen hetr .

Die Landessynode hat mif staaflicher Zustim -
mung als kirchliches Gesefz beschlossen , Was
folgt :

Artikel 1

Die Evangelischen Kirchengemeinden Box -
berg und Wölchingen werden zu einer Kirchen -
gemeinde mit der Bezeichnung „ Evangelische
Kirchengemeinde Boxberg - Wölchingen “ ver⸗
einigt . Das Kirchspiel dieser Kirchengemeinde
umfaßt die Gemarkungen Boxberg und Wöl⸗
chingen.

Artikel 2

1. Bis zur nächsten Kirchengemeindewahl ver -

bleiben die von den bisherigen Evangelischen
Kirchengemeinden Boxberg und Wölchingen
gewählten Relfesten im Amt und bilden mit

dem Pfarrer den Evangelischen Kirchenge -
meinderaf Boxberg - Wölchingen .

2. Ausscheidende Aelteste werden bis zur
nächsten Wahl nicht ersefzt , soweif die Zahl der
Aeltesten nicht unfer 6 herabsinkt .

Artikel 3

Dieses Geseta tritt rückwirkend vom 1. April
1950 in Kraft . Der Evang . Oberkirchenrat wird
mit dem Vollzug beauftragt .

Dieses Gesetz wird hiermif verkündef .

Karlsruhe , den

Der Landesbischof :

1

Begründung :

Die beiden Kirchengemeinden Boxberg und
Wölchingen waren bisher 2wei selbständige Kir -
chengemeinden . Die beiden Orte liegen dicht

nebeneinander und die beiden bisher selbstän -
digen Kirchengemeinden haben durch dieses
nahe räumliche Verhälfnis zueinander nichf nur
viele Aufgaben gemeinsam , sondern auch ge -
meinschafflich den Pfarrer , den Kindergarfen ,
die Krankenstafion und die Kirche . Dieses Kir -

chengebäude , das etwa 800 Jahre alf ist und in
der Gegend als der Dom des Frankenlandes be -

z2cichnet wird , steht in Wölchingen . Der Pfarr -

site ist in Boxberg . Die beiden Kirchengemeinde -
räte haben schon bisher ihre Sitzungen immer
gemeinsam abgehalfen . Seif 1. 4. 1027 wurde eine
Jemeinsame Rechnung für den Evangelischen
Kirchenalmosenfonds Boxberg und den Evange -
lischen Kirchenfonds Wölchingen geführt . Es lag
daher nahe , beide Gemeinden auch rechflich in

irgendeiner Form zu vereinigen . Möglich wäre ,
mit staaflicher und kirchenobrigkeiflicher Ge -
nehmigung die beiden Kirchengemeinden zum
Zwecke der gemeinschaftlichen Ausübung des
Besteuerungsrechts zu einer Gesamfkirchenge -
meinde Zzu vereinigen ( Art . 11 Abs . 2 OKSt ) . In
diesem Falle würden die beiden Kirchengemein -
den auch weiferhin selbsfändige Rechtspersonen
bleiben . Nur das Besteuerungsrechf würde ge -
meinschafflich ausgeübf werden . All die ande -
ren Angelegenheiten wären fatsächlich zwar ge -
meinschafflich , rechflich aber getrennt zu behan -
deln . Der Evang . Oberkirchenrat hafte daher
schon im Jahre 1940 den Kirchengemeinden vor -
geschlagen , sich nicht nur zu einer Gesamt -

kirchengemeinde im Sinne des Arfikels 11 Abs . 2
OkStG zusammenzuschließen , sondem sich zu
einer einheiflichen Kirchengemeinde zu ver -

einigen . In diesem Sinn wurde dann auch die



staafliche Genehmigung gemäß Art . 11 Abs . 1

OKstd beantragt und von dem damaligen Prä -

sidenten des Landesbezirks Baden - Abf . Kultus

und Unferricht — unterm 16. Februar 1950 erteilt .
Wenn das zur Vereinigung notwendige kirch -

liche Gesefz bisher noch nicht ergangen ist , 80

haf dies folgende Gründe :

Bei den Vereinigungsverhandlungen zwischen
den beiden Kirchengemeinden sind zuerst Be-
denken wegen des Kirchengebäudes in Wöl⸗

chingen erhoben worden . Man haf richtig er -

kannt , dab , wenn beide Kirchengemeinden zu

einer Kirchengemeinde vereinigt werden , das

Eigentum an dem Kirchengebäude in Wölchin -

gen auf die Kirchengemeinde Boxberg - Wäölchin -

gen übergeht . Dagegen waren von Wölchingen

Wie gesfalfen sich aber die Dinge , Wenn einmal

später Boxberg eine eigene Kirche bauf und

sich etwa wieder von Wölchingen frennt ? Kann

Boxberg dann nicht eine Abstandssumme Vver -

langen oder von dem etwa für die Wölchinger
Kirche von der Kirchengemeinde Boxberg . Wöl -

chingen angesammelten Baukapital zur Unter -
haltung der Wölchinger Kirche Anteil fordern ?

Diese Bedenken wurden ausgeräumt durch einen

auf Vorschlag des Evang . Oberkirchenrafs von

peiden Gemeinden gefaßten Beschluß vom 8. 5.

1951 , wonach bei einer späferen Trennung der

beiden Kirchengemeinden Wölchingen wieder

in das Eigentum und den ungestörten Genuß

seiner Kirche kommtf und irgendwelche An -

sprüche von seiten der dann neu entstehenden
Kirchengemeinde Boxberg nichf erhoben wer⸗

den können . Nachdem diese Schwierigkeifen be -

hoben waren , wurde die Frage aufgeworfen , wie —

viel Relfeste die neue Kirchengemeinde Box -

berg - Wölchingen zählen würde . Jetzt haf Wäöl -

chingen mif 637 Seelen 4 und Boxberg mit 1100

Seelen 5 Relfeste . Sind beide Kirchengemeinden

Vereinigt , so zählt die neue Kirchengemeinde
1737 Seelen . Sie wird also künftig 6 Relteste wäh⸗

len . Damit jetzt Relteste vor Ablauf der Wahl⸗

periode von ihrem Amt nicht zurücktreten müs -

sen , ist in Artikel 2 des Gesefzes vorgesehen , daß

aus auch keine Einwendungen erhoben worden . der Evangelische Kirchengemeinderat Boxberg -
Woölchingen sich zusammensetzt aus den Aelte -

sten von Boxberg und Wölchingen . Scheiden

Relteste aus , so werden sie nichf ersetfzt , es Sei

denn , daß die Zahl unter 6 herunfersinkt . Damit

haben sich die Gemeinden nun auch einverstan -

den erklärf , wie das Evangelische Pfarramt Box -

berg - Wölchingen unterm 24 . 7. 1952 berichtef .
Da schon seit 1. April 1950 ein gemeinschaft -
licher Haushalfsplan aufgestfellt wird , weil man

damals annahm , daß die Vereinigung alsbald er -

folgen könnfe , ist das Gesetz zurückzudatieren
auf 1. April 1950 .



Vorlage des Erweiterten Evangelischen Oberkirchenrats

an die

Landessynode der Vereinigten Evangelisch - Protestantischen Landeskirche Badens

im April 1933 .

Entwurf eines kirchlichen Gesetzes .

( Az. 12/o )

Die Errichtung des Kirchenbezirks Baden - Baden betr .

Die Landessynode hat als kirchliches Gesefz
beschlossen , was folgt :

Artikel 1

Der frühere Kirchenbezirk Baden - Baden wird
wieder errichfef .

Artikel 2

Dem Kirchenbezirkk Baden - Baden werden zu -
geteilf

a) von dem Kirchenbezirk Karlsruhe - Stadf
die Kirchengemeinden Baden - Baden , Dur -

mersheim , Forbach , Gaggenau , Gernsbach ,
Kuppenheim , Malsch , Muggensturm , Ra -
statt und Winfersdorf ,

b) von dem Kirchenbezirk Rheinbischofsheim
die Kirchengemeinden Achern , Bühl , Kap -
pelrodeck und Ottenhöfen .

Artikel 3

1. Das Gesetz trift in Kraft nach Abschluß der
Neuwahlen zu den kirchlichen Gemeindekörper -

schaften im Jahre 1953 . Der Evang . Oberkirchen -
raf wird ermächtfigt , den Tag des Inkrafftrefens
festzusefzen .

2. Bis zur Wahl des Bezirkskirchenrafes Ba -
den - Baden und bis zur Bestfellung des Dekans haf
der Bezirkskirchenraf und der Dekan von Larls -
ruhe - Stadt die notwendigen Geschäffe zu führen .

3. Mit dem Inkrafttreten dieses Gesefzes frift
Artikel 1 des kirchlichen Gesetzes vom 4. 12. 1940/
4. 3. 1948 ( VBl. 1940 S. 114/1948 S. 6) , die Auf -
hebung und Aufteilung des Kirchenbezirks Ba -
den sowie die Aenderung der Kirchenbezirke
Bretten und Karlsruhe - Stadtf betr . , außer Kraft .

4. Der Evang . Oberkirchenraf wird mit dem
Vollzug dieses Gesefzes beauftragt .

Dieses Gesefz wird hiermif verkündet .

Karlsruhe , den 1953 .

Der Landesbischof :

Begründung :

Durch Gesefz vom 5. 8. 1909 wurde die Diö -
z268e Baden - Baden gebildet , um das Diasporage -
biet um Baden - Baden zu einem einheiflichen
Diözesanverband zusammenzufassen . Bis dahin
haben die Gemeinden zum größberen Teil zur
Diözese Karlsruhe - Stadt und zum kleineren Teil
zur Diözese Rheinbischofsheim gehört . Lefzfer
Dekan des Kirchenbezirks Baden - Baden war Kir -
chenrat D. Hesselbacher in Baden - Baden , der am
1. 10. 1938 in den Ruhesfand fraf . Bei den Schwie -

rigkeiten , die damals durch die Finanzabfeilung
dem Evang . Oberkirchenraf auch bei der Be -

rufung von Dekanen bereifet wurden , sah man
von einer solchen Berufung ab . Die Dekanafsge -
schäfte versah der Dekansfellverfrefer Kirchen -
raf Diemer in Gernsbach . Unferm 22 . 6. 1040 feilfe
der Evang . Oberkirchenratf der Finanzabfeilung ,
welche das Dekanatsfunktionsgehalf bis dahin
an Kirchenraf Diemer ausbezahlt , aber dann zur

Einstellung gebracht haffe , mit , daß der Landes -
bischof beabsichfigtf , Kirchenraf Diemer zum De -
kan zu ernennen , und ersuchte um Zustimmung .
Bevor die von der Finanzabteilung angestellfen
Erhebungen beim Minister des Kultus und Un -

Anlage 3
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terrichts und bei der Geheimen Staatspolizei ab -

geschlossen waren , ist Kirchenrat Diemer ver -

storben . Da es schwierig war , andere geeignete

Pfarrer für die Stelle des Dekans und diejenige

des Dekansfellvertreters zu finden und die

Kriegsverhältnisse eine funlichsfe Einschrãnkung
der Geschäfte erforderten , entschloß sich der

Evang . Oberkirchenrat , den verhältnismäbig
kleinen Kirchenbezirk Baden - Baden aufaufeilen

dergestalt , daß , wie es in Artikel 1 des vorlãufi -

gen kirchlichen Gesetzes vom 4. 12. 40 heißt , die

Gemeinden Achern , Kappelrodeck , Ottenhõfen

und Bühl dem Kirchenbezirk Rheinbischofsheim

und die Kirchengemeinden Baden - Baden , Dur -

mersheim , Gaggenau , Gernsbach , Rastatt , Kup -
penheim und Muggensturm sowie die Diaspora -

gemeinden Forbach und Malsch dem Kirchen -

Dezirk Karlsruhe - Stadf zugefeilt wurden .

Mit Schreiben vom 4. 11. 1952 feilte das De -

kanat Karlsruhe - Stadt mit , daß die Bezirkssynode

des Kirchenbezirks Karlsruhe - Stadt an die Lan -

dessynode einstimmig den Antrag richtet , mit

Beginn der neuen Legislafurperiode den alten

Kirchenbezirk Baden - Baden wieder herzustellen .

In der Begründung weist das Dekanat darauf hin ,

daß die in Frage kommenden Kirchengemein -

den nichf nur geographisch und landschaftlich ,

sondern auch ihrer inneren Struktur nach eine

gewisse Einheit bilden . Während die Karlsruher

Gemeinden städfischen Charakter tragen , sind

die Gemeinden des südlichen Teiles des Bezirkes

geprägt durch ihre Lage in der Diaspora . Die

Pfarrer dieser Gemeinden können auch aus zeif -

lichen und finanziellen Gründen nicht feilneb -

men an den regelmäßigen Zusammenkünften

der Karlsruher Pfarrbruderschaft . Siee kommen

nach wie vor im alten Baden - Badener Bezirk zu -

sammen , nicht nur aus Tradition , sondern weil

das Bewußtsein der Zusammengehörigkeit leben -

dig erhalten wird durch die gemeinsamen Auf .

gaben , Fragen und Nöte , die durch den Dia -

sporacharakter der Gemeinden bedingt sind . Es

sind auch neue Unterrichtsstafionen in Baden -

Oos , Durmersheim , Rastatt , Gernsbach , Forbach

und Bühl errichtet worden und es ist nicht mög -

lich , von Karlsruhe aus den in der Diaspora be -

sonders wichtigen Besuchsdienst in den Gemein -

den wahrzunehmen und die vielen Religionsprü -

fungen in den Schulen regelmäßig abzuhalten .

In Anwendung des 8 74 KVwWurden die in

Betracht kommenden Gemeinden befragt und

auch dem Kirchenbezirk Rheinbischofsheim Ge-

legenheit zur Aeuberung gegeben . Die Antwor⸗

ten waren von allen Stellen zustimmend . Durch

das im Entwurf vorliegende Gesetz wird der alte

Kirchenbezirk wieder errichfet .

Nachdem die Gemeindewahlen in der Zeit

vom 8. Juni bis 17 . August 1947 durchgeführt

Worden waren , wird im Sommer dieses Jahres

die Neuwahl zu den kirchlichen Körperschaften
stattzufinden haben . Sobald diese gebildet sind ,

werden sie entsprechend 8 28 der Wahlordnung

die Abgeordnefen zur Bezirkssynode au wählen

haben . Dann wird auch der Zeitpunkt gekom -
men sein , das Geseiz in Kraft zu setzen . Heute

kann der Tag noch nicht bestimmt werden . Des -

wegen siehf Arfikel 3 vor , daß der Evang . Ober -

kirchenrat ermächtigt wird , diesen Tag festzu -

setzen . Dann werden die Mitglieder der Benirks -

synode zu einer ersten Tagung zusammenzu -

rufen sein . Da der Dekan und der Dekanstellver -

treter erst nach Konstituierung der Bezirkssynode
Baden - Baden ernannt bzw . gewählt werden kön .

nen , müssen die notwendigen Geschäfte bis da -

hin von dem Bezirkskirchenrat und dem Dekan

von Karlsruhe - Stadt erledigt werden . Dies ist der

Sinn des Artikels 3 des Gesetzes .



Vorlage des Erweiterten EVvangelischen Oberkirchenrats

an die

Landessynode der Vereinigten Evangelisch - Protestantischen Landeskirche Badens

im April 1953 .

Entwurf eines kirchlichen Gesetzes .

( Az. 10/o)

Die Errichtung der EVangelischen Kirchengemeinden Tengen und Aach und die

Erweiterung des Kirchspiels Engen betr .

Die Landessynode haf mit staaflicher Geneh -
migung als kirchliches Gesefz beschlossen , was
folgt :

Artikel 1

1. Es wird eine Kirchengemeinde Tengen
errichtet , deren Kirchspiel die Gemarkungen der
bürgerlichen Gemeinden Beuren à . R. , Blumen -
teld , Büßlingen , Talheim , Tengen , Watterdingen ,
Weil und Wiechs a . R. umfaßt .

2. Dazu kommen aus dem Kirchspiel der Rir -
chengemeinde Blumberg die Gemarkungen der

Gemeinden Nordhalden und Uften -
ofen .

Artikel 2

Es wird eine Kirchengemeinde A à c h errich -
tet , deren Kirchspiel die Gemarkungen der bür -
gerlichen Gemeinden Aach , Honsfeffen und Vol -
kertshausen umfaht .

Artikel 3

In das Kirchspiel der Kirchengemeinde En -
gen werden einbezogen die Gemarkungen der
bürgerlichen Gemeinden Biesendorf , Binningen ,
PDuchtlingen , Ehingen , Mühlhausen , Schlaft u. Kr . ,
Weiterdingen und Zimmerholz .

Artikel 4

1. Die Evangelischen Kirchengemeinden Ten -
gen und Aach werden mif der Evangelischen
Kirchengemeinde Engen durch Satzung gemädb
8 38 MV zu einer Gesamtkirchengemeinde zusam -
mengeschlossen werden , in welcher die Evange -
lischen Kirchengemeinden Tengen und Aach
Filialkirchengemeinden der Kirchengemeinde
Engen sind .

2. In der Satzung ist Vorsorge dafür zu freffen ,
daß bei einer Besefzung der Pfarrstelle Engen der
Kirchengemeinderat Engen von den Kirchenge -
meinderäfen Tengen und Aach nichf übersfimmf
wird .

Artikel 5

gen und Aach werden dem Kirchenbezirk Kon -
stanz zugeteilt .

2. Dieses Geseſz tritt mit dem 1. April 1053 in
Kraft .

Dieses Gesefz wird hiermif verkündet .

Karlsruhe , den 1953 .

Der Landesbischof :

Begründung :

Durch kirchliches Gesefz vom 9. 6. 1925 ( VBl.
64 ) ist die Evangelische Kirchengemeinde En -

gen mit der Gemarkung der bürgerlichen Ge -
meinde Engen als Kirchspiel mif Wirkung vom
1. 7. 1925 errichtet worden . Durch Bekannt⸗
machung des Oberkirchenrats vom 10 . 11 . 1937
GBl. S. 102) wurden mit Wirkung vom 1. 4. 1937

in das Kirchspiel der Kirchengemeinde Engen
dis Gemarkungen der bürgerlichen Gemeinden

Anselfingen , Bargen , Bittelbrunn , Neuhausen
und Welschingen einbezogen .

Das Evangelische Pfarramt Engen haf außer
den im Kirchspiel Engen liegenden 6 Orten
noch 21 andere Orte zu bedienen . Schon im
Augusf 1950 haf der Evangelische Kirchenge -
meinderat Engen den Antrag gestellf , diese
21 Orte in das Kirchspiel einzubeziehen , damit
Engen in seiner schwierigen wirtschafflichen

Anlage 4

1. Die Evangelischen Kirchengemeinden Ten -
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Lage dadurch eine Enflastung erfährt , daß die

Evangelischen auch in diesen 21 Orten zur

Ortskirchensteuer herangezogen werden kön -

nen , was bis jetzt bei ihnen als in der Diaspora

Lebenden nichf möglich ist .

Im Oberkirchenrat bestanden Bedenken ,

solche groben Kirchspiele mit 27 Ortschaften au

bilden . Ist es schon eine mißliche Sache , die

Evangelischen mehrerer Ortschaften zu einer
Kirchengemeinde zusammenzuschlieben , weil

eine wifkliche Sammlung um das Wort und da -

mit eine Gemeinde im Sinne des Neuen Testa -

mentes nur schwer verwirklichf wird , so ist die

Zusammenfassung von 27 Ortschaften zu einer

Kirchengemeinde eigenflich eine Unmöglich -
keif , mag dies auch steuerrechflich und wirt⸗

schaftlich ein ganz zweckmäßiges Gebilde sein .

In einer solchen „ Kirchengemeinde “ kann ein

Bewußfsein der Zusammengehörigkeif kaum auf⸗

kommen . Es wurde deshalb erwogen , ob nicht

geeignete Gemeindemiftelpunkte gefunden wWer⸗

den können , sodaß doch wenigsfens ein Teil der

Diasporaorte in räumlich übersehbaren Be -

ziehungen zueinander gebrachf wird . Der Evan -

gelische Kirchengemeinderat Engen berichtfef

nun unferm 17. 1. 1053 , daß er damit einverstfan -

den ist , daß das gesamte dem Pfarramt Engen

zur kirchlichen Bedienung zugewiesene Gebiet

entsprechend dem Vorschlag des Oberkirchen -

rats in 3 Kirchengemeinden aufgefeilf wird und

zwar

a ) in die Kirchengemeinde Engen , deren

bisheriges Kirchspiel um die im Gesetzes -

text äufgeführten Orte erweifert werden
soll . Diese Kirchengemeinde wird dann
rund 1400 Seelen zählen und 14 Gemarkun -

gen umfassen ;

b ) in die neu zu errichtende Kirchengemeinde
Tengen mit den im Gesetzestext aufge -
führten 10 Gemeinden und einer Seelen -
zahl von etwa 420 . Dabei sollen Utten -
hofen und Nordhalden , die beidé Neben -
orte der Kirchengemeinde Blumberg sind ,
in das Kirchspiel Tengen eingemeindeſ

werden , weil sie schon seif Jahren vom

Pfarramt Engen aus pastoriert werden ;

c) in die neu zu errichtende Kirchengemeinde
Aàch mif den Gemarkungen Rach , Hon -

stétten und Volkertshausen und rund 300

Seelen .

Wenn so auch durch die Aufteilung der 27

Gemarkungen in 3 Kirchengemeinden keines -

wegs ein Zustand geschaffen ist , der ein leben -

diges Gemeindeleben zur Folge haben kann ,
weil eben immer noch große Entfernungen zwi⸗

schen den einzelnen Niederlassungen bestehen ,

s0 ist diese Regelung doch besser als die Zu -

sammenfassung aller Gemarkungen zu einer

Kirchengemeinde . Jetzat wird nichf nur in Engen ,
sondern auch in Tengen und Rach ein Kirchen -

gemeinderaf zu bilden sein , der voraussichflich

in Engen 6, in Tengen 5 und in Rach 4 Aelteste

zählf , während bei der Einbeziehung aller Ge -

markungen in das Kirchspiel Engen nur 7 Ael -

teste zu wählen waren . Aber abgesehen von

dieser zahlenmäbigen Vermehrung der Aeltesten

werden diese der Eigenständigkeif ihrer Ge-

meinde und der Verantwortung für sie mehr be -

wußt werden und dabei mitf gröherer Freudig -
keift ihr Amt führen , als wenn ihnen die Sorge
für das ganze Gebiet aufgetragen wird . Es ist zu

hoffen , daß durch diese Auftfeilung eher eine

gewisse Gemeinschaft zwischen den Evangeli -
schen lebendig wird , als Wwenn nur eine Kir —

chengemeinde vorhanden wäre .

Die neuen Kirchengemeinden Tengen und

Rach werden Filialgemeinden von Engen wer —

den . Zu den Baulasten und anderen Verpflich -
tungen der Muttergemeinde werden sie einen

angemessenen Beitrag zu leisten haben . Dies

wird erreicht durch eine von den 3 Gemeinden
zu erlassende gemeinschaffliche Satzung nach

8 38 NV , in der die Höhe der beizufragenden An -

teile an den Aufwendungen der Mutterge⸗
meinde im einzelnen bestimmt wird .

Die nach Arfikel 11 Absafz 1 des Ortskirchen -

steuergesetzes erforderliche Staafsgenehmigung
ist beanfragt .



Vorlage des Erweiterten Evangelischen Oberkirchenrats

an die

Landessynode der Vereinigten Evangelisch - Protestentischen Landeskirche Badens

im April 1933 .

Entwurf eines kirchlichen Gesetzes .

( Az. 10/0

Die Errichtung einer EVangelischen Kirchengemeinde Markdorf betr .

Die Landessynode haf mit staaflicher Geneh - zu einer Kirchengemeinde Markdorf zusammen -

15100
als kirchliches Gesefz beschlossen , was

olgt :
Artikel 1

Die Glieder der Landeskirche , welche auf
den Gemarkungen der bürgerlichen Gemein -
den Markdorf , Ahausen , Bermafingen , Deggen -
hausen , Ittendorf , Kluftern , Riedheim , Roggen -
beuren , Untersiggingen , Urnau und Wittenhofen

wohnen , werden mif Wirkung vom 1. April 1953

geschlossen , deren Kirchspiel die genannfen Ge -

markungen umfaßt .
Artikel 2

Die Evangelische Kirchengemeinde Markdorf
wird dem Kirchenbezirk Konstanz zugefeilt .

Dieses Gesetz wird hiermif verkündet .

Karlsruhe , den 1953 .

Der Landesbischof :

Begründung :

Die Glieder der Landeskirche in dem Ge -

biet um Markdorf wurden im Jahre 1920 zu einer

Diasporagemeinde Markdorf zusammengeschlos -
sen . Ihre kirchliche Versorgung war seif 1. 4. 1031
dem Evang . Pfarramf Salem überfragen ( vgl . Be -

kanntmachung vom 28 . 1. 1931 VPBl. S. 17) . Als
in den Jahren nach 1945 eine große Zahl von

Evangelischen neu in dieses Gebiet kam , zeigte
es sich je länger je mehr , dab ein Geisflicher

den vielfältigen Aufgaben des großen Pfarrbe -
zirks Salem nicht mehr gewachsen war . Der

Evang . Oberkirchenraf sah sich daher genöfigt ,
auf 1. 9. 19490 ein Diasporapfarramt Markdorf

5 Stelle eines unständigen Geisflichen ) zu er -
richten (s. VBl . 1040 S. 30) und einen Vikar als

Diasporapfarrer nach Markdorf zu enfsenden .

Der Dienstbezirk des Diasporapfarramts um -
faßt heufe etwa 1300 Evangelische , d. i. etwa das

Dreifache der Seelenzahl des gleichen Gebietes
nach der Volkszählung von 1033 . Um diesem An -

Wachsen der Gemeinde Rechnung zu tragen und
die Gemeindeglieder unfereinander enger au -

sammenzuschließen , soll nun auf Antrag des

Evang . Kirchenvorstands Markdorf eine Evan -

gelische Kirchengemeinde Markdorf errichfet

werden , deren Kirchspiel die in Arfikel 1 des

Gesefzentwurfs genannten Gemeinden umfassen

soll . Die Gemeinden Adelsreufe , Homberg und

Raderach , die ebenfalls zum Diasporabezirk
Markdorf zählen , sollen nicht in die neue Kir -

chengemeinde einbezogen werden , da die bei -

den erstgenannten Gemeinden wegen ihrer wei⸗

ten Enffernung von Markdorf von dem näher -

gelegenen würftembergischen Pfarramt Wälde -

Winterbach versehen werden und Raderach in -

folge seiner geringen Seelenzahl ( 1050 = ” Evan -

gelische ) Weiferhin Diasporaorf bleiben soll .

Nach Errichtung der Kirchengemeinde soll das

Diasporapfarramt Markdorf in eine ständige
Pfarrstelle umgewandelf werden .

Die gemäß Arfikel 11 Abs . 1 des Ortskirchen -

steuergesetzes erforderliche staafliche Genehmi⸗

gung zur Errichtung der Evangelischen Kirchen -

gemeinde Markdorf ist beantragt .

Anlage 5





Vorlage des Erweiterten Evangelischen Oberkirchenrats
an die

Landessynode der Vereinigten Evangelisch - Protestantischen Landeskirche Bedens

im April 1953 .

Entwurf eines kirchlichen Gesetzes .

( A2. 10/0)

Die Errichtung einer Evangelischen Kirchengemeinde Schliengen betr .

Die Landessynode haf mif staaflicher Geneh -
migung als kirchliches Gesefz beschlossen , was
folgt :

Artikel 1

Die Glieder der Landeskirche , welche auf
den Gemarkungen der bürgerlichen Gemeinden
Schliengen , Mauchen und Steinenstadf wohnen ,
werden mit Wirkung vom 1. April 1953 au
einer Kirchengemeinde Schliengen zusammen -
geschlossen , deren Kirchspiel die genannten Ge -
markungen umfaßt .

Evangelischen Kirchengemeinde Auggen zu
einer Gesamtkirchengemeinde Auggen - Schlien -
gen vereinigt werden , in welcher die Kirchen -
gemeinde Schliengen Filialkirchengemeinde der
Kirchengemeinde Auggen ist .

Artikel 3

Die Evangelische Kirchengemeinde Schlien -
gen wird dem Kirchenbezirk Müllheim zugefeilt .

Dieses Gesefz wird hiermit verkündet.
Artikel 2

Karlsruhe , den 1953 .Die Evangelische Kirchengemeinde Schlien -
gen wird durch Satzung gemäß § 38 KVmit der Der Landesbischof :

Begründung :

Die Glieder der Landeskirche in den bür -
gerlichen Gemeinden Schliengen , Mauchen und
Steinenstadt wurden im Jahre 1920 zur Diaspora -
gemeinde Schliengen zusammengeschlossen und
werden vom Evangelischen Pfarramf Auggen
kirchlich bedienf . Bei der Volkszählung 1950
VWohnten in den genannfen 3 Orten 281 Evan -
gelische .

Die Diasporagemeinde Schliengen besifzt bis
jetat keinen eigenen Gottesdienstraum . Für ihre

Gottesdienste , die alle 14 Tage staftfinden , haf
sie die katholische Friedhofkapelle in Schliengen
gemietet . Diese haf jedoch nur etwa 40 Sifzplätze
und reichf heufe nicht mehr aus , nachdem sich
die Gemeinde durch den Zuzug von Flüchflin -

gen in den letzten Jahren stark vergröhert haf .
Da ein andeèerer geeignefer Raum nichf zur Ver -

fügung stehf , wird die Gemeinde in absehbarer
Zeit sich einen eigenen Gotfesdiensfraum ersfel -
len müssen . Ein solches Vorhaben kann sie aber
nur durchführen , Wenn ihr durch Erhebung zur
Kirchengemeinde die Möglichkeif gegeben wird ,
Ortskirchensteuer zu erheben . Diesem Anliegen
der Gemeinde Schliengen soll der vorstehende
Gesetzentwurf dienen . Die neue Kirchenge⸗
meinde Schliengen soll Filialkirchengemeinde
von Auggen werden ( Art . 2 des Gesefzentwurfs ) .

Die nach Arfikel 11 Abs . 1 des Ortskirchen -

steuergesefzes erforderliche Staatsgenehmigung
ist beantragt .

Anlage 6





Anlage 7

Vorlage des Erweiterten Evangelischen Oberkirchenräts

an die

Landessynode der Vereinigten Evangelisch - Protestantischen Landeskirche Badens

im April 1953 .

Entwurf eines kirchlichen Gesetzes . 5

( Az. 10%0)

Die Errichtung der EVangelischen Kirchengemeinden Gütenbach und Vöhrenbach betr .

Die Landessynode haf mif staaflicher Geneh -
migung als kirchliches Gesetz beschlossen , was
folgt :

Artikel 1

Die Glieder der Landeskirche , welche auf
den Gemarkungen der bürgerlichen Gemeinden
Sütenbach und Neukirch wohnen , werden mit
Wirkung vom 1. April 1953 zu einer Kirchenge -
meinde Gütenbach zusammengeschlossen , deren
Kirchspiel die genannten Gemarkungen umfaßt .

Artikel 2

Die Glieder der Landeskirche , welche auf
den Gemarkungen der bürgerlichen Gemein -
den Vöhrenbach, Hammereisenbach - Bregenbach ,
Langenbach , Linach und Rohrbach wohnen , wer —

den mit Wirkung vom 1. April 1953 zu einer

Kirchengemeinde Vöhrenbach zusammenge -
schlossen , deren Kirchspiel die genannfen Ge -

markungen umfaßt .

Arfikel 3

I. Die Evangelischen Kirchengemeinden Gü -
tenbach und Vöhrenbach werden durch eine be -

sondere Satzung gemäß 8 38 der Kirchenverfas -

sung mit der Evangelischen Kirchengemeinde
Furtwangen zu einer Gesamfkirchengemeinde
vereinigt werden , in welcher die Kirchengemein -
den Gütenbach und Vöhrenbach Filialkirchen -
gemeinden der Kirchengemeinde Furtwangen
sind .

2. In der Safzung ist Vorsorge dafür zu freffen ,
daß ) bei einer Besefzung der Pfarrstelle Furtwan⸗

gen der Kirchengemeinderat Furtwangen von
den Kirchengemeinderäfen Güfenbach und Vöh -
renbach nichf überstimmf wird .

Artikel 4

Die Evangelischen Kirchengemeinden Güten -
bach und Vöhrenbach werden dem Kirchenbe -
zirk Hornberg zugeteilt .

Dieses Gesefz wird hiermit verkündef .

Karlsruhe , den 1953 .

Der Landesbischof :

Be gründung :

In Gütenbach fand um die Mifte des vorigen
Jahrhunderts eine Uebertriftsbewegung zum

evangelischen Glauben sfaft . Daraus erwuchs
eine lebendige Glaubensgemeinschaff . Zahlen -

mäßbig war sie immer klein und schmolz noch

mehr zusammen , als im Laufe der Zeif zahlreiche

Familien wegzogen , um anderwärts Arbeit und
Brot zu finden . Purch den Zuzug von evangeli -
schen Flüchflingen ist die Gemeinde dann in

den letzten Jahren wieder etwas angewachsen .

Bei der Volkszählung von 1950 wohnten in Gü⸗

tenbach 95 und in Neukirch 31 Evangelische ( zu-
sammen 126) . Die Gemeinde , die vom Pfarramt

Furtwangen kirchlich bedienf wird , hafte von

Anfang an ein besonderes Gepräge . Sie besifzt

seit 1804 einen eigenen Gotfesdienstraum , in dem

14 - fäglich Gottesdienst gehalten wird . Das An -

wesen ist auf den Evangelischen Kirchenfonds

Gütenbach im Grundbuch eingetragen . Seit dem

Jahre 1920 sind die Glieder der Landeskirche



in Gütenbach und Neukirch zur Diasporage -
meinde Gütenbach zusammengeschlossen .

Da die Opfereinnahmen für die laufenden

Ausgaben , insbesondere für die Instandsetzung

des Geméindehauses nichf ausreichen , soll der

Gemeinde die Möglichkeit gegeben werden ,

Ortskirchensteuer zu erheben . Dies kann ge⸗

geschehen entweder durch Eingliederung von

Gütenbach und Neukirch ins Kirchspiel Furtwan⸗

gen oder durch Errichtung einer eigenen Kir -

chengemeinde Gütenbach , die dann Filialkir -

chengemeinde von Furtwangen wird . Wenn nun

in Uebereinstimmung mitf dem Kirchenvorstand

trotz der geringen Seelenzahl die Errichtung
einer eigenen Kirchengemeinde vorgeschlagen

wird , so sind dabei folgende Erwägungen maß -

gebend : Güfenbach ist von Furtwangen 8 km

enffernt . Die Verkehrsmöglichkeifen sind un -

günstig . Die Gemeindeglieder dieser beiden

Orte haben keine kirchlichen Beziehungen zu -
einander . Der einzige gemeinsame Gottesdienst

ist die Konfirmationsfeier . Als Diasporage -
meinde ist Güfenbach bisher schon selbständig ,
es haf einen eigenen Kirchenvorstand mit 4 Ael -
testen und besifzt — wie bereifs erwähnt

einen eigenen Gotfesdienstraum und einen Kir -
chenfonds . Alle diese Gründe legen es nahe , der
kleinen Gemeinde ihre Selbständigkeift zu be -
lassen und die Diasporagemeinde Gütenbach
zur Kirthengemeinde zu erheben .

Als 2. Filialkirchengemeinde von Furtwangen
soll die Evangelische Kirchengemeinde Vöhren -

bach errichtef werden , deren Kirchspiel die bür -

gerlichen Gemeinden

Vöhrenbach mif 220 Evangelischen ,
Hammereisenbach -

Bréegenbach 11333 11

Langenbach 28 1
Linach 7 6 35
Rohrbach „„ 2 1

zusammen 352 Evangelische

umfassen soll . Drei dieser Gemeinden Vöhren⸗

bach , Langenbach und Hammereisenbach ) sind

schon seif 1920 zur Diasporagemeinde Vöhren -

bach zusammengeschlossen .
In Vöhrenbach und Hammereisenbach - Bre -

genbach findet alle 14 Tage Gottesdienst statt .

Religionsuntferricht wird außer in diesen Orten

auch in Rohrbach erteilt . Die Gottesdienste in

Vöhrenbach werden bis jetzt im Bürgersaal des

Rathauses gehalfen . Da dieser Raum für die Be-

dürfnisse der Gemeinde nicht ausreichf , wurde

es notwendig , in Vöhrenbach eine Kirche Zzu er -
bauen . Die Arbeiten sind noch im Gange . Zur

Finanzierung des Kirchbaues muß aber der Ge -

meinde die Möglichkeif gegeben werden , Orts -

kirchensteuer zu erheben . Aus diesem Grunde

soll eine Evangelische Kirchengemeinde Vöh -

renbach errichfet werden , die dann Filialkirchen -

gemeinde von Furtwangen wird .

Lauf Erlaß des Kultministeriums Baden - Würt⸗

temberg vom 28 . 11. 1052 hatf die Landesregie -

rung am 11. 11. 1952 die sfaafliche Genehmigung
zur Errichtung der beiden Kirchengemeinden
Gütenbach und Vöhrenbach erteilt .



Vorlage des Erweiterten Evangelischen Oberkirchenräts

an die

Landessynode der Vereinigten Evangelisch - Protestantischen Landeskirche Badens

im April 1953 .

Entwurf eines kirchlichen Gesetzes .

( A2. 11½/0)

Die Abänderung der kirchlichen Wahlordnung betr .

Die Landessynode hat als kirchliches Gesefz
beschlossen , was folgt :

Die Wahlordnung vom 27 . 9. 1946 ( VBl . S. 39)
in der Fassung des Gesetzes vom 3. 11. 1949 ( VBl .
§̟ . 50) und von 8 7 des Gesetzes vom 26 . 4. 1051
VBl . S. 20 f ) wird folgendermaßen geändert :

Artikel 1

§ 30 der Wahlordnung erhälf folgende Fas -
sung :

„ Die Landessynode bestehf aus :
a) Landessynodalen , die nichf Pfarrer sind und

gewählt werden in der Regel aus der Mifte
der Bezirkssynoden . Jede Bezirkssynode
wählt einen Synodalen . Zählf ein Kirchen -
bezirk auf Grund der letzten Volkszählung
60 000 und mehr Seelen , so wählf die Bezirks -
synode für jedes angefangene 60 000 je einen
Weiteren Synodalen . Ist der zu Wählende
nicht schon Kirchenältester , so muß er die
Befähigung zum Aelfestenamt haben ;

b) Landessynodalen , die Pfarrer sind . Die Syno -
den der Kirchenbezirke , die 60 O000 und mehr

Seelen zählen , wählen einen Pfarrer , die
übrigen Bezirkssynoden je zwei zusammen
einen Pfarrer . Ist die Zahl dieser letztigenann -
ten Kirchenbezirke eine ungerade , so be -
stimmt der Evang . Oberkirchenrat , welcher
Kirchenbezirk ei nen Pfarrer zu wählen haf ,

o) 10 vom Landesbischof nach Anhörung des
Erweiterten Evang . Oberkirchenrats zu be -
rufenden Landessynodalen , davon einem
Mitglied der Evangelisch - theologischen Fa -
kultät der Universität Heidelberg . Diese zu
berufenden Synodalen müssen die Befähi -
gung zum Aelfestenamf haben , soweif sie
nichf Pfarrer sind . “

Artikel 2

In 8 31 wird Abs . 1 gestrichen .
Der Evang . Oberkirchenrat wird mif der

Durchführung dieses Gesefzes beauftragt .

Dieses Gesetz wird hiermit verkündet .

1953 .Karlsruhe , den

Der Landesbischof :

Begründung :

1

In dem der Landessynode vorgelegten ge -
druckten Entwurf des Leitungsgesetzes ist hin -
sichflich der Zusammensefzung der Landes -
syYnode in d 4 von dem bisherigen Rechfszustand
abgewichen , indem einmal die Zahl der von
den Bezirkssynoden zu wählenden Synodalen
okten gelassen und die Zahl der vom Landes -

bischof zu ernennenden Landessynodalen auf 14
erhöht wurde . Die Motive für diesen Vorschläg

sind aus der Begründung II 5 zu ersehen . Bei
der Beratung wurden nun hier Bedenken laut ,
die damit endefen , daß in den Uebergangsbe -
stimmungen des Gesefzentwurfs ( 8 27) die die
Aenderung der Wahlordnung betreffenden Ab -
sätze 4 unde5 herausgenommen und einer er—-
neuten Prüfung durch die im April tagende SyV-

node vorbehalfen wurden . Der Entwurf des Lei -
tungsgesetfzes in der Fassung auf Grund der
zweiten Lesung durch die Landessynode àam 6. 1.
1753 enthält infolgedessen unfer Abschnitt VII ,
Uebergangsbestimmungen , keinerlei Vorschrif -
ten über Aenderung des Wahlgesefzes .

Der Erweiterte Evang . Oberkirchenrat legt da -
zu diesen Gesetzentwurf vor , der Abänderun -
gen des bisherigen Wahlrechts nach zwei Rich -
tungen bringt .

1. Die Wahlordnung in der 2. Zi . geltenden
Fassung siehf vor , daß Mitglied der Bezirks -
synode und der Landessynode nur sein kann ,
wWwer Kirchenältester ist . Der Gesetzgeber ging
davon aus , daß er die prakfischen Erfahrungen
eines in der Gemeindearbeit stehenden Aelfe -

Anlage 8



sten bei den Enftscheidungen der Bezirkssynoden

und der Landessynode nutzbar machen will . Es

ist nun aber mehrfach bemerkt worden , daß mit

dem kirchlichen Leben eng verbundene Ge -

meindeglieder wWohl bereit wären , in die Be-
zirkssynode und vor allem auch in die Landes -
synode einzutfreten , aber nichſ die Zeit und Kraft

aufbringen können , auch das Relfestenamt in

ihrer Heimafkirchengemeinde wahrzunehmen .

Man sollfe infolgedessen prüfen , ob die Kirchen -

gemeinden nicht auch andere Gemeindeglieder

als Relfesfe in die Bezirkssynode und die Be -

zirkssynoden nicht auch Kirchenglieder , die der

Bezirkssynode nicht angehören und nicht Relte -

ste sind , in die Landessynode wählen können .

Der Erweiterte Evang . Oberkirchenraf haf der

Entscheidung dieser Fragen eine eingehende Be -

ratung zuteil werden lassen . Er meint , daß die

Belasfung mif der Mitgliedschaft in der Bezirks -

synode , die doch jährlich höchsfens 2 ein - , bis

zweitägige Sitzungen abhälf , keine so starke ist ,

als daß sie nichf vom Relfesten noch mifgetra -

gen werden könnte . Es soll also dabei bleiben ,

daß in die Bezirkssynode nur Kirchenglieder ge -
Wählt werden , die in einer Gemeinde das Aelfe -

stenamt bekleiden . Anders liegen die Dinge bei

der Landessynode , die sich voraussichflich jähr -

lich doch in 2 einwöchigen Tagungen versam -

melf . Hier können die Bedenken zu einem Teil

anerkannt werden . Grundsätzlich aber soll an

der ursprünglichen Forderung der Wahlord -

nung , daß nur Relteste Landessynodale sein

können , festgehalten werden . Denn viele Ent⸗

scheidungen , die in der Landessynode zu tref -

fen sind , verlangen letzflich doch die Kennfnis

und Erfahrung , die am besten ein Relfesfer in der

Erfüllung seines Amtes in seiner Heimafgemeinde
erlangt . Der Erweiterte Evang . Oberkirchenraf

erwärfet daher , dab auch von den Bezirkssyno -
den in der Regel Relteste in die Landessynode
entsandf werden . Durch den Zusatz „ in der Re -

gel “ bei der Neuformulierung des 8 30 der

Wahlordnung soll zum Ausdruck gebracht Wer⸗

den , daß unter besonderen Umsfänden auch

ein der Bezirkssynode nicht angehörendes Kir -

chenglied in die Landessynode entsandt wWer—

den kann . Es sollfe dies aber eine besondere

Ausnahme sein .

2. Bei den Berafungen im Rechtsausschuß und

in der Plenarsitzung der Landessynode War

man sich einig , die Mitgliederzahl der Landes -

synode um einige Landessynodale zu erhöhen ,
umstritten war nur die Modalifät der Erhöhung .
Die Erhöhung der Zahl der Synodalen sollte

nach Ansicht der einen Meinung dadurch er -

folgen , daß die Zahl der vom Landesbischof zu
Ernennenden von 10 auf 14 erhöhtf wird , nach

der àanderen Meinung dadurch , daß die Kirchen -

bezirke mit höherer Bevölkerungsziffer in der

Synode stärker vertreten werden als bisher . Der

Erweiterte Evang . Oberkirchenraf haf sich ein -

stimmig der zweiten Meinung angeschlossen ,
und der Herr Landesbischof haf hier die Bifte

ausgesprochen , daß die Zahl der von ihm zu er -
nennenden Synodalen über 10 nicht erhöht wird .

Der Entwurf siehft nun vor , daß Kirchenbezirke ,

die 60 000 und mehr Seelen zählen , für jedes an -

gefangene 60 000 je einen Landessynodalen

mehr zu wählen haben . Näch den jefzt auf

Grund kirchlicher Stafistik zur Verfügung stehen -

den Zahlen werden die Kirchenbezirke Heidel -

berg und Karlsruhe - Stadf 2 Landessynodale und

der Kirchenbezirk Mannheim 3 Landessynodale

enfsenden . Alle übrigen Kirchenbezirke haben

unter 60 000 Seelen und entsenden daher nur je

1 Landessynodalen . Darnach würde sich die Zahl

der zu wählenden Laienmifglieder um 3 erhöhen .

Die von den Bezirkssynoden zu wählenden Sy -
nodalen können künffig , wenn der Entwurf Ge —

setz wird , auch solche Gemeindeglieder sein ,

Welche nichf das Relfestenamf bekleiden , aber

die Befähigung zur Bekleidung dieses Amtes be -

sitzen müssen . Es sei aber nochmals betontf , daß

in der Regel Reltesfe zu enfsenden sind . Bei der

Festsfellung der Seelenzahl wird von den letzten

amflichen Ergebnissen der Volkszählung auszu -

gehen sein , weil nur auf diese Weise zuverläs -

sige Grundlagen zu schaffen sind . Renderf sich

im Laufe der 6- jährigen Tagungsperiode der Lan -

dessynode diese Bevölkerungszahl , so soll das

ohne Einfluß auf die Zusammensefzung der Lan -

dessynode bleiben , weil sonst eine gewisse
Unsicherheif hinsichflich der Zusammensefzung
der Landessynode eintreten würde . Es vwird

Sache des Evang . Oberkirchenrats sein , bei der

zur Durchführung der Wahlen auszugebenden

Anweisung die amflichen Zahlen anzugeben .

Die von der Landessynode gewünschfe Be -

rücksichfigung der erhöhten Seelenzahl soll sich

auch auswirken bei der Wahl der Pfarrer in die

Landessynode insofern , als diejenigen Kirchen -

bezirke , die 60 000 und mehr Seelen zählen ,

einen Pfarrer wählen . Von den übrigen Kir -

chenbezirken haben je zwei zusammen einen

Pfarrer zu entsenden .

Die bisherige Zahl der vom Landesbischof zu

berufenden Landessynodalen isf bei 10 geblie -

ben , wie auch der Entwurf der zweiten Lesung

des Leifungsgesefzes in 8 3 dies schon vorsieht .

II

Der Erweiterfe Evang . Oberkirchenrat haf sich

auch mif einer Reihe anderer Vorbringen über

die Aenderung der Wahlordnung beschäffigt . Es

ist bemängelf worden der 8 7, wonach nur der -

jenige wählen kann , der sich zur Wählerliste

eingetragen hat und aufgenommen ist . Es ist

bemängelft worden , daß nach 8 17 WO jeder

Waählvorschlag höchstens 3 Namen mehr enf⸗

halfen darf als Relftesfe zu wählen sind . Es ist

bemängelf worden , daß nach 8 22 der Wähler

die Namen der Personen , die er wählen will ,

mit forflaufenden Zahlen zu bezeichnen hatf .

Schliehlich sind auch noch gegen das Relfe -

stengelübde in seiner jetzigen Fassung Beden -

ken erhoben worden . Der Erweiterte Evang .
Oberkirchenrat ist der Meinung , daß es bei der

jetzt geltenden und hier in einigen Punkten ab -

geänderten Wahlordnung verbleiben soll . Die

Krifiker haben vielfach die Gründe , die seiner -

zeit zu den hier angefochtenen Besfimmungen

geführt haben , übersehen .
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Anlage 9

Vorlage des Erweiterten Evangelischen Oberkirchenrats

an die

Landessynode der Vereinigten Evangelisch - Protestantischen Landeskirche Badens

im April 19537 ) .

Entwurf eines kirchlichen Gesetzes .

A2. 22 / ( 25/0 )

Die Anderung des 6esetzes , die Regelung des Kinderzuschlags der kirchlichen

Bediensteten hetr .

Die Landessynode hat als kirchliches Gesefz
beschlossen , was folgt :

8 1
Das Gesetz , die Regelung des Kinderzuschlags

der kirchlichen Bedienstefen betr . , vom 209. 9.
1948 VBl . S. 42) wird wie folgt geändert :
1. § 1 Ziff . 1 erhält folgende Fassung :

„ Die Pfarrer und die unständigen Geisflichen
sowie die Beamten der Landeskirche erhal -
ten für jedes eheliche Kind oder an Kindes -
statt angenommene Kind oder jedes in ihrem
Haushalt aufgenommene Stiefkind bis zur
Vollendung des 24. Lebensjahres des Kindes
den Kinderzuschlag nach der jeweiligen
staaflichen Regelung . “

und s Vörden die Worte
Von mindestens monaflich 40 DM “ durch die
Worte „ von mehr als monaflich 75 DM “ er -
Setzf .

3. § 1 Ziff . 4 erhält folgenden Zusafz :

„ Entsprechendes gilf für Verzögerungen in -
folge nationalsozialisfischer Verfolgungs - oder
Unterdrückungsmahnahmen sowie für Ver -
269erungen , die infolge der Verhälfnisse der
Kriegs - oder Nachkriegszeit ohne einen von
den Beteiligten zu vertretenden Umstand ein -
getretfen sind . “

5 . 2 Zifter 1 erhält folgenden Zusatz : „ & 1
Ziffer 8 gilt auch für die kirchlichen Ange -
stellten . “

82

Dieses Gesefz fritt mit Wirkung vom 1. August
1952 in Kraft .

Dieses Gesetz wird hiermif verkündet .

Karlsruhe , den 1953 .

Der Landesbischof :

Begründung :

Für die im Dienst des Bundes stehenden Per -
sonen ist durch das Zweifte Gesefz zur Aende -
rung und Er

Die Vorlage wird dem Erweiferten Evang . Obei -
irchenraf zu Beginn der Tagung der Landés -

Vnode noch vorgelegt werden .

Woehrdienstpflicht , Regelung bereits durch die Anwe
en auch Verzögerungen , die infolge der die staaflichen AnVerhältnisse der Kriegs - und Nachkriegszeit abkommens erfolgt .œ◻œ——⸗-

ohne einen von den Beteiligten zu vertretenden
Umstand oder infolge nafionalsozialistischer

gänzung des Besoldungsrechts vom Verfolgungs - und Unterdrückungsmaßnahmen20. 8. 1952 ( Bundesges .Bl. S. 582 ) die Grenze des
Einkommens des Kindes , bis zu dem für über
16 Jahre alte Kinder der Kinderzuschlag ge . -
Währt werden kann , von weniger als 40 . — PM
auf 75 . — DM erhöhf worden .

Ferner werden als Verzögerung der Schul -

ksausbildung nicht mehr wie bisher nurdie
rzogerungen , die durch die Erfüllung der

gesetzlichen Arbeifs - und
sondern

eingetreten sind , anerkannt .
Für das Land Baden - Würftemberg ist diese

Fegelung durch Gesetz vom 2. Februdr 1953 ( Ge-
setzblatt für Baden - Württemberg 1053 8. 5) ein -

J96 führt worden . Der vorstehende Gesefzentwurf
führt diese Regelung auch für die Geistlichen
und Beamten der Landeèskirche ein .

Für die Angesfellfen isf die entsprèchende

ndung des für
gestellten getroffenen Tarif -





Anlage 10

Vorlage des Erweiterten Evangelischen Oberkirchenrats

an die

Landessynode der Vereinigten Evangelisch protestantischen Landeskirche Badens

im April 19537 .

Entwurf eines kirchlichen Gesetzes .

Az . 22/0 (23/0, 25/0 )

Die Besoldungsverhältnisse der kirchlichen Bediensteten betr .

Die Landessynode hat als kirchliches Gesefz
beschlossen , was folgt :

8 1

1. Die in 8 1 Abs . 1 des kirchlichen Gesetfzes
vom 13. 12. 1951/12 . 6. 1952 ( VBl . 1951 S. 69/1952
S. 47) gewährte ruhegehaltsfähige Zulage au
dem Grundgehalt ( Grundvergütung ) und zu den
ruhegehaltsfähigen Stellenzulagen
Wirkung vom 1. April 1053 von 20 ai
40 V. H. erhöht .

2. 8 2 Absafz 1 und 2 des kirchlichen Gesetfzes
VOm 19. 7/4 . 10. 1951 ( UBl. S. 45/58 ) treten mit
Wirkung vom 1. Januar 1952 àuher Kraft .

82

1. Die Bezüge der VersorgungsempfängerEmpfänger von Ruhegehalt , Witwen - und Wai⸗
sengeld ) werden mit Wirkung vom 1. April 1953in der Weise testgesetzt , dab die der Berech -
nung der ruhegehaltsfähigen Diensfbezüge zuGrunde liegenden Grundgehälter und Stellen -
zulagen anstaft um 20 V. H. um 40 v. H. erhöhf
Werden .

2. In den Fällen , in denen das Witwengeldder Pfarrwitwen au

ierzu eine Zulage von 32 v. H. gewährt .

8 3

kirchlichen Gesetzes , die
eisflichen befr . VBI . 1028

Wirkung vom 1. Januar 1953

Die Anlage des
Dienstbezüge der G

8. 29) erhält mit
folgende Fassung:

5
50 Vorlage wird dem Erwũeiterten Evang . Ober -henraf zu Beginn der Tagung der Landèes -synode noch vorgelegt werden .

t fden Mindestbetrag von160 DM erhöht worden ist VBl . 1940 S. 100, wird

wird mit

àzwölf Monafe gezahlt . “

„ Wohnungsgeldzuschuß der planmäßigen
Geistlichen ab 1. Januar 1953 :

Sp. 1 Sp. 2 Sp. 3 Sp. 4 Sp. 8

Verheiratete oder verwitwete Geistliche
Ledige mit weniger mit mit

Geistliche als 3 3 oder 4 5 oder mehrOrts⸗ K 15 kinderzuschlagsfahigen Kindern3
u. led. Geistliche

vom vollendeten
40 . Lebensjahran

E Q I

1248 . — 1716 . — 2112 . — 2 376 . —
104 . — 143 . — 176 . — 198 . —

A 102 . — 1482 . — 1824 . — 2052 . —
91 . — 123 . 50 152 . — 171 . —

B 838 . — 1170 . — 1440 . — 1620 . —
71. 30 97. 50 120 . — 135 . —

8 702 . — 936. — 1152 . — 1296 . —
38. 50 78 . — 96 . — 108 . —

Bei Aenderungen des Familienstandes , die
eine Neuberechnung des Wohnungsgeldzu -
schusses zur Folge haben , ist der höhere Woh⸗
nungsgeldzuschuß vom Ersten des Monats an
zu zahlen , in dem sich das für die Erhöhung des
Wohnungsgeldzuschusses mabgebende FEreignis
zugetragen hat . Verringerf sich die Zahl der kin -
derzuschlagsfähigen Kinder und bedingt diese
Aenderung des Familienstandes eine Herab -
setzung des Wohnungsgeldzuschusses , S0 wird
der Wohnungsgeldzuschuß in der bisherigenHöhe noch für den laufenden und die folgenden

8 4

8 3 findet auch auf die vor dem 1. Januar 1053
festgesefzten Versorgungsbezüge Anwendung .



8 5

Daàs kirchliche Gesetz vom 23 . 2. 1046/4 . 3. 1948

VBl . 1946 S. 8/1948 S. é) wird mit Wirkung vom

1. Januar 1053 wie folgt geändert :

1. 8 5 Absafz 2 erhält folgende Fassung :

„ Verheirafefe , einen eigenen Hausstand füh -

rende unsfändige Geisfliche erhalten den

gleichen Wohnungsgeldzuschuß wie die ver -

heirafeten planmäßigen Geisflichen . “

2. § 5 Absatz 3 erhälf folgende Fassung :

„ Die unverheirafeten unständigen Geist⸗

lichen erhalten die Hälfte des Wohnungs -

geldzuschusses der verheirafeten planmäßi -

gen Geisflichen mif weniger als 3 kinderzu -

schlagsfähigen Kindern . “

Dieses Gesetz wird hiermit verkündet .

Karlsruhe , den 1953 .

Der Landesbischof :

Begründung :

Durch das Drifte Gesefz zur RAenderung und

Ergänzung des Besoldungsrechts vom 27 . 3. 1955

( Bundesges . Bl . S. 81) ist für die Bundesbeamten

àab 1. Januar 1953

1. der Kinderzuschlag erhöhf und

2. die Anlage „ Wohnungsgeldzuschuß “
Besoldungsgesefz geänderf , ferner

ab 1. April 1053 für die aktiven Beamfen und die

Versorgungsempfänger die Zulage zum Grund -

gehalt und den ruhegehaltfsfähigen Stellenzu -

lagen von 20 auf 40 v . H. erhöhf worden .

2UNn¹

Für Baden - Würftemberg haf die vorläufige

Regierung durch Beschlußb vom 23 . 3. 1953 das

Finanzministerium ermächtigt , die sich aus dem

Bundesgesetz ergebenden Verbesserungen der

Dienst - und Versorgungsbezüge nach Einholung

der Zustimmung des Finanzausschusses der Ver -

fassunggebenden Landesversammlung vorbe -

halflich einer gesefzlichen Regelung vorschuß -

Weise zur Zahlung anzuweisen , da damif ge -

rechnef werden könne , daß die getroffene Bun -

desregelung vom Land übernommen wird . Die

Verfassunggebende Landesversammlung haf

diesem Vorgehen zugesfimmt ( Staafsanzeiger für

Baden - Würftemberg 1953 Nr . 28 S. 3).

Der vorliegende Gesetzentwurf übernimmt

die Erhöhung der Zulage zu den Dienst - und

Versorgungsbezügen in gleicher Weise für die

Geistlichen und Beamfen der Landeskirche und

führt in die bestehende kirchliche Regelung des

Wohnungsgeldzuschusses der Geisflichen die

neuen Sätze der staaflichen Besoldungsordnung
und die Staffelung nach der Kinderzahl ein .

Die erhöhfen Kinderzuschlagssäfze werden

auf Grund der Renderung des Gesetzes , die Re -

gelung des Kinderzuschlags der kirchlichen Be -

diensfeten betr . , eingeführt .

Der Mehraufwand beträgt jährlich rund

1 500 000 . — DM . Die derzeifige Kassenlage läßt

die vorgesehene Erhöhung zu .
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